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Substanzielle und prozedurale Bestimmung des  
gesellschaftlichen Mehrwerts

Öffentlich-rechtlicher 
Rundfunk und Qualitäts-
diskurs
Von Christoph Neuberger*

Kaum eine andere medienpolitische Frage dürfte 
über die Jahrzehnte hinweg so kontinuierlich und 
kontrovers diskutiert worden sein wie die Frage 
nach dem Leistungsanspruch, der sich an den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk richtet, und seiner 
Erfüllung in den Angeboten von Fernsehen, Hör-
funk und Internet. Es wäre aber falsch, darin eine 
Dauerkrise der Legitimation des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks zu sehen. Vielmehr ist dies ein Teil 
seines Wesens: Als Rundfunk, der der Gesellschaft 
verpflichtet ist, muss er sich der öffentlichen Kritik 
stellen, die dort erhobenen Ansprüche registrieren, 
Anregungen aufgreifen und sich durch Leistungs-
nachweise legitimieren. Dieser Qualitätsdiskurs 
als „Reflexionsinstanz“ (1) ist in einer liberal-demo-
kratischen Gesellschaft generell ein wichtiges Steu-
erungsinstrument für publizistische Medien. (2) 
 Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
zeigt nicht nur, wie stark der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk zur Etablierung eines offenen Diskurs-
klimas in den 1950er und 1960er Jahren beigetra-
gen hat, sondern auch, wie darin stets auch seine 
eigene Rolle thematisiert und verhandelt wurde. (3) 
Dies setzte sich später fort, etwa im Rahmen der 
Einführung des privaten Rundfunks oder der Digi-
talisierung. (4) Im Diskurs positioniert sich der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk im Verhältnis zum 
Publikum, zu den organisierten Interessen, den an-
deren publizistischen Medien sowie den Akteuren 
aus Politik, Recht, Kultur und Wirtschaft, die ihm 
Rahmenbedingungen setzen. Dabei ist die Diskus-
sion immer auch durch ökonomische und publizis-
tische Konkurrenzverhältnisse und politische Kon-
fliktlinien überlagert, er weicht also durchaus vom 
Ideal des deliberativen Diskurses ab, der auf die 
Kraft des besseren Arguments vertraut. (5)
 Schon dieser knappe Rückblick zeigt, dass die 
aktuell anstehenden Fragen sich in eine lange Vor-
geschichte der öffentlichen Reflexion über den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk einreihen. 

Der Funktionsauftrag ist Dreh- und Angelpunkt des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks. (6) Seine Ziele 
sind im Rundfunkstaatsvertrag (RStV) allerdings nur 
„sehr abstrakt vorgegeben“ (7) und belassen den 

Anstalten einen erheblichen Interpretationsspiel-
raum. Im Rahmen ihrer Programmautonomie kön-
nen sie die (unbestimmten) Rechtsbegriffe, die im 
Auftrag enthalten sind, weiter auslegen und näher 
bestimmen. Sie verfügen dafür über die notwendige 
Fachkompetenz und sind durch die Offenheit des 
Auftrags auch in der Lage, ihn vielfältig und dyna-
misch anzupassen. Ob die jeweilige Konkretisierung 
überzeugt, muss sich immer wieder in den Rund-
funkgremien und im öffentlichen Qualitätsdiskurs 
erweisen, denen gegenüber sich die Anstalten legi-
timieren müssen. Aktuelle Entwicklungen, wie die 
Digitalisierung aller Gesellschaftsbereiche, aber 
auch die Krise der liberalen Demokratie in vielen 
Staaten und der europäischen Integration, stellen 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade heute 
vor diese Aufgabe. 

Kurz und knapp
•  Public Value muss als normativer Qualitätsanspruch aus Sicht  

der Gesellschaft konkretisiert werden.

•  Zentral ist hierbei der Wirkungszusammenhang zwischen  
gesellschaftlichem Anspruch und sich wandelnden Anforderungen 
an den ö.-r. Rundfunk. 

•  Dieser ist somit einer kontinuierlichen Justierung unterworfen.

•  Herausforderungen ergeben sich im Hinblick auf eine Ausschöpfung 
neuer Strukturpotenziale, einer Öffnung für den Qualitätsdiskurs 
sowie hohen Anforderungen an die Akteure.

Hier wird also angenommen, dass der öffentlich 
geführte Qualitätsdiskurs die zentrale Instanz ist, 
gegenüber der sich ein der Gesellschaft verant-
wortlicher Rundfunk legitimieren muss. Im Folgen-
den wird der Auftrag nicht juristisch ausgelegt, 
sondern es wird gefragt, wie in seinem sehr weit 
gesteckten Rahmen überzeugend der gesellschaft-
liche Anspruch näher bestimmt werden kann. Daher 
wird das Wort „Anspruch“ gegenüber „Auftrag“ 
vorgezogen.  

Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird ein 
Qualitätsanspruch aus Sicht der Gesellschaft erho-
ben, wenn er einen gesellschaftlichen Mehrwert 
erbringen soll. Dies ist nur eine von mehreren 
Sichtweisen auf Qualität, die teils konvergieren, oft 
aber auch divergieren. Andere Sichtweisen sind 
zum Beispiel jene des Publikums, der professio-
nellen Medienproduzenten, der organisierten Inte-
ressen, der Werbungtreibenden und der Wissen-
schaft. Die Perspektive der Gesellschaft wirft inso-
fern besonders große Schwierigkeiten auf, als sie 
nicht (wie etwa das Publikum) selbst artikulations-
fähig ist und über eigene Bedürfnisse Auskunft 
geben kann. Stattdessen muss dies stellvertretend 
geschehen, etwa durch Experten, Politiker, Juristen 
und Anstaltsvertreter. Deren Einschätzungen stehen 
allerdings nicht selten unter dem Verdacht des 
Paternalismus, also der bevormundenden Fürsorge, 
oder der bloßen Gemeinwohlrhetorik, hinter der sich 
partikulare Interessen verbergen. (8) 
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Nutzung und Wirkung auf der Publikumsseite mit-
zudenken sind (z. B. der „gut informierte Bürger“ 
als demokratisches Ideal). Makroeffekte, welche die 
Gesellschaft als Ganze oder wesentliche Teile davon 
betreffen, sind die – sehr allgemein formulierten – 
„demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse der Gesellschaft“, die Integration (Förderung 
der internationalen Verständigung, der europäischen 
Integration und des gesellschaftlichen Zusammen-
halts in Bund und Ländern) sowie der Auftrag, als 
„Medium“ und „Faktor“ des Prozesses freier öf-
fentlicher Meinungsbildung zu wirken, wohingegen 
die – hier ebenfalls erwähnte – individuelle Mei-
nungsbildung ein Mikroeffekt ist. (14) Andere Teile 
des Rundfunkstaatsvertrags, sonstige Staatsver-
träge und die Landesrundfunkgesetze definieren 
auch Makrobedingungen des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, zum Beispiel die Beitragsfinanzierung, 
und Mesobedingungen in den Anstalten, zum Bei-
spiel deren Organe. Letztlich lassen sich in diesem 
Modell alle Normen des Rundfunkrechts unterbrin-
gen, und es ist elastisch genug, auch neue Bedin-
gungen zu berücksichtigen, wie etwa die Digitali-
sierung. 

Normative Theorien zur Fundierung des  
Anspruchs an den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk
Der zweite Schritt ist die theoretische Fundierung 
und Begründung des Anspruchs an den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk: Es gibt mehrere normative 
Theorien, die dafür als Kandidaten in Frage kom-
men. Was diese Theorien eint, ist ihre Mischung 
aus inhaltlicher Festlegung und Offenheit, insofern 
Verfahrensregeln bestimmt werden, die eingehal-
ten werden müssen, um den gesellschaftlichen 
Mehrwert flexibel inhaltlich zu konkretisieren und 
anzupassen. Das Gewicht der substanziellen und 
prozeduralen Komponente ist dabei unterschied-
lich groß. (15) 
 Dass der Auftrag nicht ein für alle Mal und in 
allen Einzelheiten festgelegt werden kann, hat be-
reits die bisherige Diskussion ergeben. Stattdes-
sen ist er ein „sich bewegendes Ziel“ (16). Dies 
wird besonders am Public-Value-Ansatz deutlich, 
der bestimmte Verfahrensregeln vorschreibt (etwa 
in Deutschland jene für den Drei-Stufen-Test) und 
dabei aber das Ziel relativ unbestimmt lässt: „Public 
Value gibt es danach nicht an und für sich, sondern 
nur als Ergebnis eines Verständigungsprozesses, 
der alle relevanten Stakeholder einbezieht und zu-
gleich flexibel genug ist, um auf die sich ändern-
den gesellschaftlichen Bedingungen rasch mit ent-
sprechend angepassten gesellschaftlichen Zielset-
zungen reagieren zu können.“ (17) Dass der Pro-
zess betont und von einer substanziellen Bestim-
mung des Public Value weitgehend abgesehen wird, 
findet sich als Charakterisierung des Public-Value-

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass sich 
gesellschaftliche Ansprüche zumeist auch wieder 
auf das Große und Ganze beziehen. Gefordert wird 
also, dass sich der Rundfunk positiv auf die Ge-
samtgesellschaft oder wesentliche Teile davon aus-
wirkt. So soll etwa der öffentlich-rechtliche Rund-
funk als „Medium“ und „Faktor“ zur freien Mei-
nungsbildung in der politischen Öffentlichkeit bei-
tragen, die für die Demokratie von existenzieller 
Bedeutung ist. Solche – oft auch langfristigen – 
Makroeffekte sind nicht nur schwerer definierbar 
als Mikrowirkungen beim einzelnen Rezipienten, 
sondern auch weitaus schwerer mess- und erklär-
bar. (9)
 Wie also lässt sich der gesellschaftliche An-
spruch systematisch erfassen und weiterent-
wickeln? (10) Aus kommunikationswissenschaft-
licher Sicht interessiert einerseits, wie der Anspruch 
theoretisch bestimmt und begründet werden kann, 
und andererseits, wie er operationalisiert, seine 
Erfüllung in empirischen Studien überprüft und 
durch geeignete Maßnahmen gesichert werden 
kann. Im Folgenden wird der erste Teil behandelt: 
die Frage nach der Bestimmung und Begründung 
des Auftrags, während Qualitätsmessung und -ma-
nagement hier nicht im Mittelpunkt stehen. Dafür 
werden fünf Schritte vorgeschlagen.

Elemente des öffentlich-rechtlichen Auftrags
Der erste Schritt ist das Sortieren der Elemente 
des Auftrags. Grundsätzlich sollte medienrecht-
lichen Fragen ein Modell der medial vermittelten, 
öffentlichen Kommunikation zugrunde liegen, mit 
dessen Hilfe evidenzbasierte „Einschätzungen zur 
Wirkungsweise des Rechts“ (11) möglich sind. Hier 
geht es also um die Frage, was eine Norm bewirkt 
und ob diese Wirkung intendiert ist. Dadurch kann 
schon vor der Setzung einer Norm auf der Grund-
lage empirischer Befunde der Kommunikations-
wissenschaft abgeschätzt werden, ob sie geeignet 
ist. Ebenso kann später evaluiert werden, ob sie 
diese Erwartung erfüllt. (12) 
 Auch die Einzelnormen des öffentlich-recht-
lichen Auftrags lassen sich als Bestandteile eines 
solchen Wirkungszusammenhangs in einem – be-
wusst einfach gehaltenen – Kommunikationsmodell 
verorten (vgl. Abbildung 1). In die Wahl der Normen, 
die sich auf Rahmenbedingungen, Produktion, An-
gebote und Nutzung beziehen, müssten Kausal-
annahmen darüber eingehen, wie dadurch als ge-
sellschaftlicher Mehrwert definierte Effekte begüns-
tigt werden könnten. (13) Wie dieses Modell inhalt-
lich ausgefüllt werden kann, soll anhand einiger 
Beispiele erläutert werden: Viele Elemente des Auf-
trags nach §11 Abs. 1 und 2 des Rundfunkstaats-
vertrags beziehen sich auf die Eigenschaften der 
Rundfunkangebote: Vielfalt (umfassender Überblick 
über das internationale, europäische, nationale und 
regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebens-
bereichen, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit), Ob-
jektivität, Unparteilichkeit und die im Programm 
abzudeckenden Genres (Bildung, Information, Be-
ratung, Unterhaltung, Kultur), bei denen zusätzlich 
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legen, was Gemeinwohl nicht sein darf, was näm-
lich als Ergebnis von vornherein als schädlich oder 
irrelevant ausgeschlossen wird. (22) 
 Der Ort, an dem das Gemeinwohl prozedural 
bestimmt wird, ist vor allem die Meinungsbildung 
in der Öffentlichkeit, die damit eine „dienende Funk-
tion“ für die Gesamtgesellschaft besitzt. (23) Die 
Verfahrensregeln müssen ebenfalls unter Verweis 
auf das Gemeinwohl begründet sein und können 
ebenfalls in Frage gestellt werden. (24) Neben sol-
chen Verfahren bedarf es zudem des Gemeinsinns 
der Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, den 
Regeln zu folgen und das Gemeinwohl über ihr 
Eigenwohl zu stellen. (25) 

Damit ist bereits der dritte Zugang erreicht, näm-
lich die normativen Demokratie- und Öffentlich-
keitstheorien, von denen sich solche Verfahrens-
regeln ableiten lassen. Es gibt systematisierende 
Vorschläge dafür, wie die Vielzahl der Demokratie-
theorien auf die Öffentlichkeit übertragen werden 
kann. (26) Um hier nur die prominentesten Demo-
kratietheorien anzusprechen: Nach der liberalen 
Theorie kommt es nicht darauf an, dass sich jeder 
öffentlich zu Wort melden kann. Es reicht aus, 
wenn Repräsentanten die vorhandene Vielfalt der 
Themen und Meinungen angemessen widerspie-
geln. Eine Validierung der Positionen im öffentlichen 
Diskurs wird nicht verlangt. Bei unauflöslichen In-
teressengegensätzen reicht ein Kompromiss als 
Ergebnis aus. Hier ist die deliberative Theorie an-
spruchsvoller: Über Vielfalt auf der Eingangsseite 

Ansatzes sowohl bei Befürwortern (18) als auch 
Kritikern. (19) Damit bleibt es weitgehend den An-
stalten, den Rundfunkräten und dem öffentlichen 
Qualitätsdiskurs überlassen, was darunter verstan-
den werden soll.

Auch im Gemeinwohl-Ansatz wird ein substanzieller 
und ein prozeduraler Begründungsweg unterschie-
den, was in ein Dilemma führt: Einerseits ist in einer 
pluralistischen Demokratie eine substanzielle Be-
stimmung ausgeschlossen, die dem demokrati-
schen Votum entzogen ist. Daher bleibt „nur noch 
der Ausweg einer prozeduralen Definition“. (20) 
Andererseits: „Eine rein prozedurale Bestimmung 
des Gemeinwohls löst aber jeglichen Gehalt des 
Begriffs auf und macht ihn in seiner Funktion als 
regulative Idee obsolet.“ (21) Um die jeweilige 
Schwäche der beiden Wege auszugleichen, schlägt 
daher Christian Blum eine integrierte Gemeinwohl-
theorie (moderater Substantialismus) vor, die beide 
gleichgewichtig berücksichtigt: Bürgerinnen und 
Bürger sollen in egalitären demokratischen Proze-
duren ihre subjektiven Interessen geltend machen 
können, wobei sie – neben Verfahrensregeln – auch 
noch bestimmte inhaltliche Mindeststandards be-
rücksichtigen müssen, die zumindest negativ fest-
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Abb. 1  Medienrechtliche Normen im Wirkungszusammenhang
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lich-rechtlichen Rundfunk werden sie inflationär 
gebraucht, dabei wird aber selten ihr theoretischer 
Gehalt ausgelotet. Hier müssten Berührungsängste 
gegenüber einer vertieften wissenschaftlichen Ana-
lyse abgebaut werden. 

Systematisierung des gesellschaftlichen  
Anspruchs
Im dritten Schritt wird nun ein Vorschlag für die 
Systematisierung des gesellschaftlichen Mehrwerts 
gemacht, der von den rechtlichen Vorgaben im 
Rundfunkstaatsvertrag ausgeht und darüber hin-
aus Werte einbezieht sowie eine Angebots- und 
eine Beziehungsdimension unterscheidet. (35) Auch 
dieser Vorschlag erhebt keineswegs den Anspruch 
auf eine finale Bestimmung, sondern ist vielmehr 
als Sortierhilfe gedacht, die den kontinuierlich zu 
führenden Qualitätsdiskurs anleitet und der elas-
tisch genug ist, um ihn dem Wandel von Gesell-
schaft, Kultur, Öffentlichkeit und Medien anzupas-
sen (vgl. Abbildung 2).
 An dieser Stelle muss ein stark geraffter Über-
blick genügen, um den möglichen Ertrag dieses 
Vorgehens plausibel zu machen. In der folgenden 
Kurzerläuterung ist ein vierter Schritt schon mitbe-
dacht, nämlich der digitale Wandel. Der in der libe-
ralen Tradition betonte Wert Freiheit kann durch 
Staaten, Unternehmen und andere gesellschaftliche 
Kräfte eingeschränkt oder verwirklicht werden. Die 
Vorstellung, dass die Internetöffentlichkeit eine 
Sphäre grenzenloser Freiheit ist, hat sich längst 
als Cyberutopie erwiesen. (36) Es kann auch ein 
Instrument der Unterdrückung sein. Bedingungen 
für freie Kommunikation werden im Internet nicht 
nur von staatlicher Seite gesetzt, sondern auch von 
Intermediären wie Facebook und Google. Daher 
sollte von öffentlich-rechtlicher Seite ein Public 
Open Space geschaffen werden, der diese Abhän-
gigkeit verringert. 

Der Wert Gleichheit, der in der demokratischen 
bzw. republikanischen Tradition betont wird, fordert, 
dass alle Gruppen der Gesellschaft die gleiche 
Chance haben, sich am politischen Prozess und 
auch an Aktivitäten in anderen Teilsystemen (In-
klusion) zu beteiligen. Die Frage der Gleichheit 
stellt sich in vielfältiger Weise (Stichwort Digital 
Divide) (37): Sie betrifft nicht nur den technischen 
Zugang, sondern auch die Nutzung und Wirkung 
eines Mediums. Im Fall des Internets ist weiterhin 
zwischen Wirkungen durch Rezeption (Wissenszu-
wachs, Gewinn an sozialem Kapital usw.) und Kom-
munikation (Gewinnen von Aufmerksamkeit, Aus-
lösen von Anschlusskommunikation, Einfluss auf 
politische Entscheidungen usw.) zu unterscheiden. 
Während Differenzen beim technischen Zugang 
weitgehend überwunden sind, fällt die rezeptive 
und kommunikative Internetnutzung noch sehr un-
terschiedlich aus. Ungleichheit lässt sich vor allem 
durch politisches Interesse und Medienkompetenz 

hinaus soll über den rationalen, respektvollen und 
herrschaftsfreien Austausch der Argumente ein 
Konsens durch die zwanglose Überzeugungskraft 
des besseren Arguments erzielt werden. (27) Diese 
Regeln sollten entsprechend auch im Metadiskurs 
über Qualität gelten. 

Die substanzielle Seite hat schließlich in einem 
vierten Ansatz eindeutig das Übergewicht: Werte 
sind relativ feststehende Ansprüche, die positiv 
definieren, was publizistische Medien leisten sol-
len. (28) Dabei wird eine weitreichende gesell-
schaftliche Anerkennung unterstellt, die allerdings 
brüchig werden kann. Werte haben für die empiri-
sche Qualitätsforschung den Vorteil, dass sie als 
relativ fixe Maßstäbe dienen können, um den ge-
sellschaftlichen Mehrwert zu bestimmen. 
 Zum einen ist die Öffentlichkeit eine Sphäre, in 
der Werte verwirklicht werden sollen. Zum anderen 
sollen Medien zur Erfüllung von Werten in der Ge-
samtgesellschaft beitragen („dienende Funktion“). 
Von ihnen wird also ein positiver Ausstrahlungs-
effekt erhofft. Angelehnt an den britischen Kom-
munikationswissenschaftler Denis McQuail (29), 
werden hier acht Werte ausgewählt, die als Maß-
stäbe für öffentliche Kommunikation in einer libe-
ral-demokratischen Gesellschaft gelten können: 
(30) Freiheit, Gleichheit, Vielfalt, Machtbegrenzung, 
Integration und Sicherheit sind auch gesellschafts-
weit relevant. Dagegen sind Informations- und 
Diskursqualität spezielle Werte der öffentlichen 
Kommunikation. Diese Werte ergeben kein ge-
schlossenes System. (31) Sie sind zwar interpre-
tationsoffen und auch nicht überschneidungsfrei, 
besitzen aber einen festen Bedeutungskern. In der 
Forschungsliteratur findet sich jeweils eine breite 
Beschäftigung damit. (32) 
 Außerdem sind die kausalen Beziehungen zwi-
schen den Werten zu beachten: Teils fördern Werte 
die Verwirklichung anderer Werte, teils limitieren 
sie einander aber auch, sodass abgewogen werden 
muss, welchem Wert der relative Vorzug einge-
räumt wird. So steht die Freiheit oft in einem Span-
nungsverhältnis zu anderen Werten wie zum Bei-
spiel zur Sicherheit. (33) Zugleich trägt sie aber 
auch zur Verwirklichung von Werten bei, etwa zum 
Finden der Wahrheit (als Informationsqualität) oder 
zur Verständigung im Diskurs, in dem es möglich 
sein soll, ungehindert alle Argumente vorzutra-
gen. (34) Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie 
die abstrakten Werte valide in konkrete Normen und 
Indikatoren für die empirische Messung umgesetzt 
werden können. Dabei sind die besonderen Bedin-
gungen von Fernsehen, Hörfunk und Internet zu 
berücksichtigen. Die hier ausgewählten Werte wer-
den unten als grundlegende Werte der liberalen 
Demokratie für die inhaltliche Auffüllung des An-
spruchs an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
verwendet.
 Diese knappen Hinweise auf normative Theorien 
sollten verdeutlichen, dass Public Value, Gemein-
wohl, Demokratie und Werte mehr sind als Schlag-
worte. In der Auseinandersetzung über den öffent-
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verlagert sich Meinungsmacht zu nicht-publizisti-
schen Akteuren mit politischer Relevanz (40) – da-
runter auch Staaten, die mit propagandistischen 
Mitteln die Meinungsbildung beeinflussen – (41) 
und zu digitalen Intermediären wie Google und 
Facebook. Durch den Verlust ihres Monopols als 
Gatekeeper verlieren dagegen die professionell-
publizistischen Anbieter an Macht. Dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk fällt die Aufgabe zu, die sich 
neu bildende Meinungsmacht transparent zu ma-
chen, zu kritisieren und ihr entgegenzuwirken, etwa 
durch Fact-Checking, um über die gezielte Ver-
breitung von Desinformation aufzuklären. Eine ef-
fektive Bürgerbeteiligung an der öffentlichen Mei-
nungsbildung trägt zur Nivellierung der Machtver-
teilung bei.

Integration betrifft die Struktur der Öffentlichkeit, 
nämlich ihren Grad der Vernetzung bzw. Auflösung. 
Bleiben politisch Gleichgesinnte und an bestimm-
ten Themen Interessierte unter sich? Sind politische 
und kulturelle Räume wechselseitig isoliert? Oder 
vernetzen sie sich? Auch im Internet muss die Inte-
gration mehrdimensional betrachtet werden. Zur 
Fragmentierung können die aktive Selektion der 
Nutzer nach eigenen Präferenzen (Selective Expo-
sure) und die passive Steuerung durch Algorithmen 
beitragen. Vor allem Echokammern und Filterblasen 
werden als mögliche Symptome eines Zerfalls der 
Öffentlichkeit diskutiert, auch wenn ihr empirischer 
Nachweis schwerfällt. (42) Der öffentlich-recht-
liche Rundfunk sollte sich im Internet als Navigator 

erklären. Hier sollte der öffentlich-rechtliche Rund-
funk die Teilhabe fördern (RStV § 11 d Abs. 3) und 
Hindernisse beseitigen. 

Anders als im Fall der Gleichheit, welche die Betei-
ligungschancen betrachtet, wird beim Wertbegriff 
der Vielfalt das Ergebnis, nämlich die inhaltliche 
Vielfalt des Medienangebots, in den Blick genom-
men. Sie lässt sich in unterschiedlicher Hinsicht 
begründen und messen (Themen, Meinungen, Ak-
teure, Räume usw.). Auch im Internet gibt es eine 
Reihe vielfaltsmindernder Faktoren (38), zum Bei-
spiel die Ressourcenschwäche vieler Anbieter, die 
nach wie vor erhebliche Agenda-Setting-Wirkung 
traditioneller Massenmedien, die starke Ko-Orien-
tierung zwischen den Anbietern und das begrenzte 
Repertoire der Nutzer, die nur einen Bruchteil der 
Angebotsfülle verarbeiten können. Deshalb ist die 
Vielfaltsnorm auch im Internet nicht obsolet, und der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk muss zur Steigerung 
der Angebots- und Nutzungsvielfalt beitragen. Dies 
kann er auch durch Navigationshilfen leisten, z. B. 
durch algorithmische Empfehlungssysteme. (39)

Meinungsmacht ist die Fähigkeit zur absichtsvol-
len Beeinflussung der individuellen und öffentlichen 
Meinungsbildung. Medienrechtlich wird eine Un-
gleichverteilung und Konzentration von Meinungs-
macht als problematisch betrachtet. Im Internet 
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Differenzierung des Auftrags in zwei Dimensionen

Angebotsdimension

genrespezifische Qualitäten: 
Information, Diskurs, Bildung, Beratung, Unterhaltung, Kultur

medienspezifische Qualitäten: 
Fernsehen, Hörfunk, Internet (soziale Medien)

gesellschaftsspezifische Qualitäten: 
Differenzierung in Funktionssysteme (Politik, Wirtschaft, 
Kunst, Sport, Gesundheit usw.), politische und kulturelle 
Segmente (regional, national, europäisch, global usw.), 
Schichten und Milieus

Beziehungsdimension

Qualität der Beziehung öffentlich-rechtlicher Anbieter…
- zum Publikum (in seiner Gesamtheit oder zu einzelnen
Zielgruppen)

- zu organisierten Interessen
- zu anderen Anbietern

Abb. 2   Vorschlag für Systematisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunkauftrags

Quelle: Weiterentwicklung des Vorschlags in Neuberger 2011 (Anm. 6), S. 152-156.
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deliberativer Kriterien wie Rationalität, Respekt und 
Kohärenz definieren lässt. (48) Die vielfach beklagte 
Verrohung der Diskurse (Hate-Speech) (49) hat ver-
gessen lassen, welches enorme Potenzial im Inter-
net nicht nur für eine breitere Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger steckt, sondern auch für den 
Diskursverlauf. Anders als in Presse und Rundfunk 
kann ohne zeitliche und räumliche Grenzen dis-
kutiert werden. Allerdings ist die Rolle des Mode-
rators noch unterentwickelt, und es mangelt an 
geeigneten Formaten, um dieses Potenzial auch 
auszuschöpfen. Redaktionen vernachlässigen die 
Kommentarmöglichkeiten unter Online-Artikeln (50) 
oder begnügen sich mit vorfindbaren Plattformen 
wie Facebook und Twitter. Gerade die Diskursqua-
lität ist aber ein Feld, in dem der öffentlich-recht-
liche Rundfunk Entwicklungsarbeit leisten müsste, 
da die individuelle und öffentliche Meinungsbil-
dung im Zentrum seines Auftrags steht. 

Ausdifferenzierung der Aufgaben des  
öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Die hier anhand grundlegender Werte umrissenen 
allgemeinen Anforderungen an den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk lassen sich in der Angebots- und 
Beziehungsdimension ausdifferenzieren: 
 Die Angebotsdimension lässt sich in Genres, 
Medien und thematisierte Gesellschaftsbereiche 
unterteilen. Genrespezifische Qualitätsanforderun-
gen sind hier bereits für Information und Diskurs 
näher ausgeführt worden. Gleiches müsste für die 
anderen Genres geschehen. Umstritten ist vor allem 
die Frage, ob und welche Art von Unterhaltung Teil 
des Auftrags ist. Hier kann die kommunikations-
wissenschaftliche Forschung Orientierung geben, 
die gezeigt hat, wie sogenannte eudaimonische 
Unterhaltungsangebote zu bedeutungsvollen Me-
dienerfahrungen und tiefen Einsichten in existenti-
elle Fragen führen können. (51) „Quality-TV“ (52) 
von privatwirtschaftlichen Bezahlsendern (wie 
HBO) und Streaming-Plattformen (wie Netflix) hat 
das Vorurteil erschüttert, dass anspruchsvolle Un-
terhaltung ein Reservat des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks und damit systembedingt ist. 
 Medienspezifische Qualitäten betreffen die Be-
sonderheiten von Fernsehen, Hörfunk und Internet, 
wobei längst auch soziale Medien zur Erfüllung 
des Auftrags eingesetzt werden, (53) zum Beispiel 
im Jugendangebot funk. Thematisierte Gesell-
schaftsbereiche verlangen von den öffentlich-recht-
lichen Anstalten nichts weniger als eine Gesell-
schaftsanalyse. (54) Während die Ressort- und 
Sparteneinteilung meist entlang gesellschaftlicher 
Funktionssysteme wie Politik, Wirtschaft, Kunst und 
Sport verläuft, ist auch eine Spezialisierung auf 
politische und kulturelle Einheiten, Schichten und 
Milieus denkbar. Zudem müssen im Angebot ge-
samtgesellschaftliche Trends wie Digitalisierung, 
Globalisierung, Ökonomisierung und Ästhetisierung 
ihren Ausdruck finden. 

verstehen, der die Aufmerksamkeit über Grenzen 
hinweg lenkt und den Horizont erweitert, um den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. In 
diese Richtung verweist auch die Idee einer euro-
päischen Digitalplattform. (43) Der deutsch-fran-
zösische Kultursender Arte trägt als Pionier mit 
seinem mittlerweile sechssprachigen Internetan-
gebot längst erfolgreich zur europäischen Integra-
tion bei (44), weshalb es nahe liegt, diese gewach-
senen Strukturen auszubauen. 

Mit Sicherheit ist der Schutz von Individuen und 
Gesellschaft vor negativen Auswirkungen gemeint, 
deren Ursache außerhalb, aber auch in der öffent-
lichen Kommunikation liegen kann. Zudem bedarf 
die Kommunikation selbst des Schutzes. Mit dem 
Internet verbindet sich eine Reihe von Sicherheits-
risiken (z. B. Cyberwar, -kriminalität, -spionage, 
-terrorismus, -mobbing, Einschränkungen im 
Daten- und Verbraucherschutz, Verletzungen von 
Persönlichkeitsrechten). Staatliche Maßnahmen im 
Internet sollen die Sicherheit erhöhen, können aber 
im Gegenzug auch zu Freiheitsbeschränkungen 
führen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte 
über Risiken journalistisch aufklären, das kritische 
Bewusstsein dafür im Publikum schärfen und selbst 
sichere Alternativen anbieten. 

Die Informationsqualität umfasst neben der Wahr-
heit (45) weitere journalistische Standards wie Ak-
tualität, Unabhängigkeit, Recherche, Kritik, Hinter-
grundberichterstattung oder die Trennung von 
Nachricht und Meinung. Das technische Potenzial 
für eine höhere Informationsqualität wird im Inter-
net noch kaum ausgeschöpft. Den professionellen 
Journalismus hindert daran eine – wesentlich durch 
das Internet bedingte – ökonomische Krise. Die 
Refinanzierbarkeit eines Qualitätsjournalismus ist 
zumindest längerfristig fraglich. Eine übermäßige 
Konkurrenz der öffentlich-rechtlichen Anstalten ge-
genüber privatwirtschaftlichen Medien soll der Drei-
Stufen-Test verhindern. Es besteht auch nicht die 
Aussicht, dass Amateure (Bürgerjournalismus) eine 
ähnlich hohe Informationsqualität wie professionell-
journalistische Anbieter erreichen können. Hier 
muss gefragt werden, wie sich Nutzer informieren: 
Soziale Medien gewinnen beim Konsum politischer 
Informationen und Nachrichten an Bedeutung. (46) 
Jenseits der Websites der bekannten journalisti-
schen Marken fehlen den Nutzern oft Kontexthin-
weise, was ihnen Qualitätsurteile erschwert. Be-
sonders der Wahrheitsgehalt der verbreiteten In-
formationen ist in den sozialen Medien fraglich 
geworden (Fake News). Der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk genießt nach wie vor sehr hohes Ver-
trauen und Wertschätzung im Vergleich mit anderen 
Nachrichtenquellen. (47) Die gegenwärtige Heraus-
forderung besteht darin, diese Qualität zu halten 
und auch jüngere Nutzergruppen zu erreichen.

Ein durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hin-
gegen noch zu wenig erschlossenes Gebiet ist die 
Sicherung der Diskursqualität, die sich mit Hilfe 
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schaft, Kultur, Medien und Öffentlichkeit beobach-
tet, gedeutet und auf seine Konsequenzen für den 
öffentlich-rechtlichen Anspruch hin befragt wird. 
Gleichzeitig wird die Programmleistung der öffent-
lich-rechtlichen Anbieter bewertet. (58) 
 Geführt wird der Qualitätsdiskurs in verschie-
denen Kontexten mit je eigenen Bedingungen und 
Funktionen. Wertungen über Medien werden in 
unterschiedlicher Form in den Medien publiziert: In 
ihrer einfachsten Form begegnen sie dem Publi-
kum als Orientierungshilfe in Fernsehprogramm-
zeitschriften. Elaborierter sind Rezensionen über 
Fernsehsendungen oder Feuilletondebatten. In 
jedem gesellschaftlichen Teilsystem findet sich ein 
eigenständiger Fachdiskurs über Medienqualität, 
zum Beispiel in Medienrecht, -politik, -ökonomie, 
-pädagogik, -ästhetik und -wissenschaft. Medien-
produzenten und -anbieter treffen sich ebenfalls in 
professionsinternen Fachöffentlichkeiten. Dagegen 
ist der Qualitätsdiskurs in den publizistischen Mas-
senmedien ein „Sammelbecken unterschiedlicher 
Funktionsbereiche“. (59) In dieser großen Publi-
kumsöffentlichkeit geht, medienjournalistisch ver-
mittelt, die Vielfalt der Perspektiven ein. Der Jour-
nalismus gerät dabei leicht in eine „Selbstbeob-
achtungsfalle“ (60), weil er sich oft selbst themati-
siert und damit eigene Interessen tangiert sind. 
Über das Internet hat es das Publikum inzwischen 
leichter, ebenfalls daran teilzunehmen.

Wie sollten sich die öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten an diesem Qualitätsdiskurs beteiligen? Zunächst 
wird hier ein Defizit konstatiert: „Der öffentlich-
rechtliche Rundfunk stellt sich nicht der Diskus-
sion. Er sieht sich, im besten Sinne, durch das 
Bundesverfassungsgericht wie die Politik geschützt. 
Eine allgemein öffentliche Rechenschaftspflicht gibt 
es (deshalb) für den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk nicht. Die Rechenschaftspflicht gegenüber den 
Gremien genügt – zumindest den Vertretern in den 
Gremien. Das ist unzureichend. Und es ist fatal, 
weil alle Verantwortlichen um diesen Missstand 
wissen – seit langem.“ (61) Die Öffentlichkeit und 
der Qualitätsdiskurs sind wichtige Legitimations-
instanzen, die Präsenz erfordern. Die Rundfunkräte 
und die Anstalten sollten sich diesem Diskurs weiter 
öffnen. (62) 
 Ein zweiter Punkt kommt hinzu: Paradoxerweise 
gestaltet der öffentlich-rechtliche Rundfunk die 
Bedingungen mit, unter denen er seine Berechti-
gung nachweisen muss, nämlich den öffentlichen 
Diskurs. Wenn er in eigener Sache kommuniziert, 
dann sollte er Mittel der strategischen Kommuni-
kation nur sehr zurückhaltend einsetzen, um sich 
nicht selbst in einen offensichtlichen Widerspruch 
zu verstricken. Die hohen Anforderungen an Dis-
kursteilnahme dürfen auch hier nicht unterlaufen 
werden. In der Diskussion über den Framing-Leit-
faden ist zumindest ein anderer Eindruck entstan-
den. (63) In der Schweiz ließ sich 2018 eine Mehr-
heit von der Notwendigkeit der Gebühren-
finanzierung der SRG überzeugen und stimmte 
gegen die „No Billag“-Initiative – sicher nicht zu-

Damit ist umrissen, wie der gesellschaftliche  
Anspruch angebotsseitig ausdifferenziert werden 
kann. Wie aber im Rahmen von Genres, Medien 
und Themen nun konkret Angebote gestaltet wer-
den sollen, hängt zusätzlich davon ab, was für Ak-
teure in der Umwelt geleistet werden soll. Deshalb 
muss als zweite Dimension die Beziehungsdimen-
sion eingeführt werden: An erster Stelle steht hier 
das Publikum, und zwar sowohl in seiner Gesamt-
heit als auch differenziert nach Zielgruppen. An-
zustreben sind in dieser Beziehung Qualitäten wie 
Verständlichkeit, Attraktivität und Anwendungs-
bezug, aber auch die Vermittlung von Medienkom-
petenz. (55) Dass die Ansprüche der Gesellschaft 
und die vom Publikum erwarteten Leistungen aus-
einanderfallen, ist eine viel diskutierte, mittler-
weile aber überholte Vorstellung. Befunde der Pu-
blikumsforschung legen nahe, dass Beitragszahler 
den Gemeinnutzen öffentlich-rechtlicher Angebote 
durchaus schätzen und unterstützen wollen. (56) 
 Eine weitere Beziehung ist jene zu den organi-
sierten Interessen, die öffentlich zu Wort kommen 
wollen und daher ebenfalls Erwartungen haben. Im 
Verhältnis zu ihnen gelten Normen wie Unabhän-
gigkeit, Vielfalt und Ausgewogenheit, die den Um-
gang mit diesen partikularen Interessen regulieren. 
 Eine dritte Beziehung ist jene zu den anderen 
Anbietern. Im Vergleich mit ihnen wollen öffent-
lich-rechtliche Anbieter einerseits Exklusivität und 
eine Vielfaltserweiterung bieten, andererseits über-
nehmen sie für diese auch eine Leitbild- und Inno-
vationsfunktion. (57) Zudem stellt sich die Frage, 
unter welchen Umständen – neben Konkurrenz und 
Komplementarität – auch Kooperation als Bezie-
hung sinnvoll ist (wie im Fall von Koproduktionen). 
 Über den Blick auf einzelne Relationen hinaus 
ist schließlich ein Gesamtblick auf alle Beteiligten 
an der Öffentlichkeit zu werfen, wenn es zum Bei-
spiel um den öffentlich-rechtlichen Beitrag zur in-
dividuellen und öffentlichen Meinungsbildung geht. 
Erst der Gesamtblick erlaubt auch ein Urteil über 
die notwendige Quantität, das heißt die Zahl der 
öffentlich-rechtlichen Programme.

In den letzten Jahren haben die empirische Quali-
tätsmessung und das Qualitätsmanagement des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks erhebliche Fort-
schritte gemacht. Public-Value-Messung und -Ma-
nagement muss aber die substanzielle Klärung 
öffentlich-rechtlicher Leistungserwartungen im Qua-
litätsdiskurs vorausgehen, da er dafür die Zielgröße 
ist. Dies ist der fünfte und letzte Schritt: Als proze-
durale Komponente ergänzt der Diskurs die oben 
(im dritten und vierten Schritt) skizzierte substan-
zielle Komponente. Die Konkretisierung und konti-
nuierliche Justierung dürfen die Substanz nicht 
preisgeben. Vor allem die grundlegenden Werte 
bilden „Leitplanken“. Der Qualitätsdiskurs ist eine 
Art Zwischenglied, in dem der Wandel von Gesell-
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letzt wegen der besseren Argumente, die für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk öffentlich vorge-
tragen wurden, auch von dritter Seite, etwa von 
der Wissenschaft. (64) 

Fazit
In diesem Aufsatz ist in fünf Schritten entfaltet 
worden, wie der gesellschaftliche Anspruch des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks bestimmt und 
begründet werden kann. Den Ausgangspunkt der 
Überlegungen bildete der Auftrag des Rundfunk-
staatsvertrags, dessen Elemente in einem ersten 
Schritt systematisiert wurden. In diesem sehr weit 
gefassten Rahmen können ihn die Anstalten auto-
nom konkretisieren. Ihre zentrale Legitimations-
instanz ist der öffentlich geführte Qualitätsdiskurs, 
in dem sie mit ihrer Auftragsbestimmung und den 
Nachweisen für dessen Erfüllung überzeugen kön-
nen müssen. Im zweiten Schritt wurden dafür nor-
mative Theorien zur Fundierung und Begründung 
diskutiert. Es zeigte sich, dass dabei stets eine 
substanzielle und eine prozedurale Komponente 
des gesellschaftlichen Anspruchs zu berücksich-
tigen ist, also eine inhaltliche, zeitlich relativ stabile 
Festlegung als Rahmen und eine verfahrensmäßige, 
fortlaufende Konkretisierung. Im dritten Schritt 
wurde eine Systematisierung des Auftrags vorge-
schlagen, welche von den rechtlichen Vorgaben 
ausgeht, darüber hinaus aber auch Werte einbe-
zieht sowie eine Angebots- und eine Beziehungs-
dimension unterscheidet. Der digitale Wandel ist 
ein Beispiel für die notwendige Neujustierung des 
gesellschaftlichen Anspruchs, die im vierten Schritt 
anhand der ausgewählten Werte als substanzieller 
Komponente illustriert wurde. Als prozedurale Kom-
ponente ergänzt der Qualitätsdiskurs im fünften 
Schritt diese Festlegungen, in dem Ansprüche mit 
gesellschaftlichen Akteuren ausgehandelt werden. 
Hier ist zu berücksichtigen, wie günstig die Bedin-
gungen sind, unter denen dieser Diskurs abläuft. 
Medienanbieter verfolgen darin tendenziell Eigen-
interessen, statt eine gesellschaftliche Perspektive 
einzunehmen. Unabhängige und kompetente Ein-
richtungen, welche den Qualitätsdiskurs moderie-
ren (wie z. B. Medienpreise) und mittels empirischer 
Befunde über die Anspruchserfüllung urteilen kön-
nen, sind dafür von nicht zu unterschätzender Be-
deutung. (65)
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